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Der  D e u t s c h e  

W i r t s c h a f t s b r i e f  
Wärmewende 

Die "Wärmwende" liegt mittlerweile als Kabinettsbeschluss und einer Anmerkung von 

Finanzminister Christian Lindner (FDP) vor. Die sieht eine Einschränkung dergestalt vor, dass 

das Gesetz unter dem Vorbehalt der rechtlichen Zulässigkeit verabschiedet wird. Demnächst 

liegt das Gesetz dem Bundestag vor. Wir dokumentieren die Aussagen aus der Bundesregierung 

selbst. 

 

Ziele des Wärmegesetzes 

 

 
 

Quelle: https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/neues-gebaeudeenergiegesetz-

2184942 

 

 

• Was gilt ab dem 1.1.2024 für Hausbesitzer, wer muss mit Erneuerbaren heizen? 

"Die Pflicht zum Umstieg auf Heizungen mit 65 Prozent Erneuerbarer Energie ab dem 1. 

Januar 2024 gilt nur für den Einbau neuer Heizungen. 

 

Es gibt keine sofortige Austauschpflicht für bestehende Heizungen. Sie können weiter 

genutzt werden. Auch kaputte Heizungen können repariert werden. 

 

Bei Havarien, wenn die Heizung kaputt und nicht mehr zu reparieren ist, gilt: Es gibt 

großzügige Übergangsfristen, um eine neue Heizung mit 65 Prozent Erneuerbarer Energie 

einzubauen. Zudem sind Ausnahmen vorgesehen, damit beispielsweise ältere Hausbesitzer 

oder solche mit wenig Geld nicht überfordert werden." 

• Gesetzliche Vorgaben für neue Heizungen 

"Eigentümer können individuelle Lösungen umsetzen. Sie können den Erneuerbaren-Anteil 

(mindestens 65 Prozent) auch rechnerisch nachweisen. 

 

Oder sie wählen zwischen verschiedenen gesetzlich vorgesehenen Möglichkeiten für 

mindestens 65 Prozent Erneuerbares Heizen: Anschluss an ein Wärmenetz, elektrische 
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Wärmepumpe, Stromdirektheizung, Hybridheizung (Kombination aus Erneuerbaren-Heizung 

und Gas- oder Ölkessel), Heizung auf der Basis von Solarthermie. Außerdem gibt es unter 

bestimmten Bedingungen die Möglichkeit so genannter „H2-Ready“-Gasheizungen, also 

Heizungen, die auf 100 Prozent Wasserstoff umrüstbar sind. 

 

Für bestehende Gebäude sind weitere Optionen vorgesehen: Biomasseheizung, Gasheizung, 

die nachweislich erneuerbare Gase nutzt – mindestens zu 65 Prozent Biomethan, biogenes 

Flüssiggas oder Wasserstoff." 

Achten Sie bitte auf den Unterschied bei "Biomasse-Heizungen" (Pellet) zwischen Neu- und 

Bestandsheizungen. 

 

• Ausnahmen und Übergangsfristen 

"Ist die Heizung kaputt und kann nicht mehr repariert werden – eine so genannte 

Heizungshavarie – greifen Übergangsfristen: grundsätzlich sind dies drei Jahre; bei 

Gasetagen bis zu 13 Jahre. Vorübergehend kann auch eine gebrauchte, fossil 

betriebene Heizung eingebaut werden. Soweit ein Anschluss an ein Wärmenetz 

absehbar ist, gelten Übergangsfristen von bis zu zehn Jahren. 

 

Für über 80-jährige Eigentümer, die ein Gebäude mit bis zu sechs Wohnungen selbst 

bewohnen, soll bei einer Heizungshavarie die Pflicht zur Umstellung auf Erneuerbares 

Heizen entfallen. Das soll auch gelten beim Austausch von Etagenheizungen für 

Wohnungseigentümer, die 80 Jahre und älter sind und die Wohnung selbst bewohnen." 

 

• Wie wird gefördert: Einheitlicher Satz von 30 % der Kosten über die "Bundesförderung 

für effiziente Gebäude" (BEG). 

"Zusätzlich zur Grundförderung gibt es drei verschiedene Klimaboni, also erhöhte 

Fördersätze, um den schnelleren Umstieg von besonders alten und ineffizienten 

Heizungen auf nachhaltige Heizungen zu fördern. 

 

Auch für ältere Hausbesitzer oder Hausbesitzerinnen oder solche mit wenig Geld oder 

mit staatlichen Transferleistungen soll ein Heizungswechsel zu Erneuerbarer Energie 

möglich sein. 

 

Zudem gibt es neben der Zuschussförderung neue zinsgünstige Kredite für den 

Heizungstausch. Alternativ bleibt ebenfalls die steuerliche Abschreibung erhalten." 

 

Enddatum für die Nutzung fossiler Brennstoffe in Heizungen ist der 31. Dezember 2044. 

 
Mit freundlichen Grüßen, 

 

Ihr 
 

 

 

 
Janne Kipp, Chefredaktion                 
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Disclaimer 

Wir machen Sie vorsorglich darauf aufmerksam, dass die hier enthaltenen Finanzanalysen und Empfehlungen zu 

einzelnen Finanzinstrumenten eine individuelle Anlageberatung durch Ihren Anlageberater oder Vermögensberater 

nicht ersetzen können. Unsere Analysen und Empfehlungen richten sich an alle Abonnenten und Leser unseres 

Newsletters, die in ihrem Anlageverhalten und ihren Anlagezielen sehr unterschiedlich sind. Daher berücksichtigen 

die Analysen und Empfehlungen dieser Publikation in keiner Weise Ihre persönliche Anlagesituation.  

 

Zur Sicherung der journalistischen Unabhängigkeit der VNR Verlag für die Deutsche Wirtschaft AG handeln alle 

Mitarbeiter und Redakteure nach den Publizistischen Grundsätzen des Deutschen Presserates (Pressekodex) sowie 

nach den Journalistischen Verhaltensgrundsätzen und Empfehlungen des Deutschen Presserats zur Wirtschafts- und 

Finanzmarktberichterstattung (Verhaltensgrundsätze). Der Pressekodex enthält Richtlinien für die publizistische 

Arbeit nach den Empfehlungen des Deutschen Presserats. Die Verhaltensgrundsätze berücksichtigen die 

gesetzlichen Regelungen der Marktmissbrauchsverordnung (MAR) zum Verbot von Insidergeschäften und von 

Marktmanipulation und konkretisieren den Pressekodex im Hinblick auf die Erstellung, Weitergabe und 

Veröffentlichung von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen journalistischen Publikationen. Sie 

treten an die Stelle der entsprechenden Vorschriften der Marktmissbrauchsverordnung bzw. des 

Wertpapierhandelsgesetzes.  

 

Sofern nicht anders angegeben, stammen historische Unternehmens- sowie Konsenszahlen aus dem OCT Aktien 

Screener, der seine Daten über Morningstar, FactSet und die Börse Stuttgart bezieht, und/oder der Aktien Analyse. 

Alle in dieser Publikation verwendeten Preisdaten beziehen sich auf Schlusskurse vom 21.04.2023, sofern nicht 

anders angegeben. Der Verfasser und/oder eine an der Erstellung der Publikation mitwirkende Person halten 

möglicherweise auch Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate einer oder mehrerer im Report erwähnten 

Gesellschaften. 

Redaktionsschluss: 21.04.2023, 13:30 Uhr 

 

Ergänzende Informationen zum Autor und den von ihm verwendeten Analysemethoden finden Sie hier: 

https://www.gevestor.de/expert/janne-joerg-kipp-781747.html  

 

Risikohinweis  

Unseren Risikohinweis finden Sie unter diesem Link: 

https://shop.gevestor-verlag.de/risikohinweise/RBR-Risikohinweis.pdf  

 

 

 

 

 

 

Dieser Service wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt; dennoch  

kann eine Haftung für die inhaltliche Richtigkeit nicht übernommen werden. 

 

Jede Woche erstellen wir für Sie einen neuen Abruf-Service zu interessanten und wichtigen Themen. Nutzen 

Sie dieses kostenlose Angebot!  

https://www.gevestor.de/expert/janne-joerg-kipp-781747.html
https://shop.gevestor-verlag.de/risikohinweise/RBR-Risikohinweis.pdf

